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 Gebührenaufstellung 
Eine Übersicht über die Gebührenverwendung finden Sie auf der Rückseite 

 
 

  

1. Aufnahmegebühr einmalig 
   (bei schriftlicher Schulplatzzusage) 

per Banküberweisung 60,-- € 

   

in der Ausbildung 

1. Sozialpädagogisches Seminar (SPS)   
    1. Jahr SPS  fällig jeweils zum 1. des Monats (11 Monate) 20,-- € 
    2. Jahr SPS  fällig jeweils zum 1. des Monats (11 Monate) 20,-- € 
   
2. Fachakademie für Sozialpädagogik    (theoretische Ausbildung)  
    1. Kurs  fällig jeweils zum 1. des Monats (11 Monate) 20,-- € 
    2. Kurs  fällig jeweils zum 1. des Monats (11 Monate) 20,-- € 

- Ergänzungsprüfung bei Anmeldung fällig zum 15. Mai d. Jahres (einmalig) 50,-- € 

   
3. Berufspraktikum fällig jeweils zum 1. Des Monats (11 Monate) 20,-- € 
   
4. Verwaltungsaufwand   

- für beglaubigte Zeugniskopien  5,-- € 
- für Zweitschriften (z. B. für Schulbescheinigungen, Bestätigungen, etc.) 3,-- € 
- bei Rücklastschriften  2,-- € 
- bei vorzeitiger Kündigung des Schulvertrags (SPS, Kurse, BP) 50,-- € 

   

Gebühren für Nichtstudierende der Fachakademie (Andere Bewerber) 

-  Verwaltungs- und Prüfungsgebühr  
einmalig fällig zum 01. März d. Prüfungsjahres in bar,  
- nach Aufnahme keine Rückerstattung - 

750,-- € 

- Aufnahmeprüfung für das 2. Studienjahr  
  (Sonderregelung, z. B. bei Schulwechsel) 

 110,-- € 

   

Soweit nicht anders angegeben, werden die Gebühren von der Fachakademie  
per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen. 

   

gez. Dr. Irina Schumacher 
Leiterin der Fachakademie 

  



 

 

Fachakademie für Sozialpädagogik des diako 
Hooverstraße 5 
86156 Augsburg  

Mo-Do 07.30 – 15.30 Uhr und Fr 08.00 – 12.00 Uhr 
0821/263845-130 
buero-fachakademie@schulzentrum-diako.de 

Stand: 16.03.2020 

 

Verwendung der Gebühren  
 

20,--€ mtl. Gebühren im SPS und in der theoretischen Ausbildung (11 Monate) 
Verwendung für 

Papiere 

- Skripten und Unterlagen für den Unterricht im 
Klassensatz 

- Unterlagen aus Referaten im Klassensatz 
- Informationsmaterial z.B. Praktika 
- Kopien für Klausuren und Prüfungen 
- Papier für Klausuren und Prüfungen 
- Bescheinigungen, Zeugnisse 
- Terminplan, Stundenplan 
- Liedtexte für Andachten, Gottesdienste 
- Protokolle für Praxisbesuche 

Lizenzen und Wartung von Office 365 

 

Materialien 

Das Materialgeld beinhaltet das Material für den 
Regelunterricht z.B. in Kunst-/ Werkerziehung, 
Praxis- und Methodenlehre, Mathematik-Natur-
wissenschaftliche Erziehung, Musikerziehung, 
Spiel, Deutsch, Jugendliteratur, Medienerziehung. 
Im Kunst-/Werkunterricht ist alles enthalten, bei 
dem die Studierenden in etwa den gleichen Ver-
brauch haben (Papiere, Klebstoffe, Farben, Gips, 
Nägel, Stoffe, etc.). 
Dies bedeutet, dass z.B. individuelle Ausgestal-
tung beim Figurenbau oder unterschiedliche Men-
gen eines Grundmateriales (Sperrholz) einzeln ab-
gerechnet wird, bzw. selbst besorgt werden kann. 
 

20,--€ mtl. Gebühren im Berufspraktikum (11 Monate) 
Verwendung für 

siehe oben und zusätzlich für Referenten und etwaige Exkursionen. 


